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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beachtung des 
Grundsatzes der Trennung von staatlichen und religiösen Einrichtungen in der 
Europäischen Verfassung

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Artikel 51 des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für 
Europa

a) im Widerspruch zu dem Grundsatz der Trennung von staatlichen und religiösen 
Einrichtungen steht;

b) die Union zu einem regelmäßigen Dialog mit den Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften verpflichtet und dadurch ein Recht auf Einmischung der 
religiösen Einrichtungen in die Ausübung der öffentlichen Gewalt in Europa 
legitimiert;

c) den Fortbestand der von den religiösen Einrichtungen auf nationaler Ebene 
erworbenen Privilegien sanktioniert, indem er die Überprüfung der Vereinbarkeit mit 
den Grundrechten und Grundfreiheiten der europäischen Bürger sowie der Politik und 
dem Recht der Union verhindert;

d) in seinem Wortlaut einem Verfassungstext nicht angemessen ist und dadurch Anlass 
zu zahlreichen Rechtsstreitigkeiten geben wird,

B. in der Erwägung ferner, dass die Organisations- und Handlungsfreiheit der 
Glaubensgemeinschaften bereits durch Artikel 10 der Charta der Grundrechte sowie 
Artikel 46 des Entwurfs des Verfassungsvertrags betreffend die repräsentativen Verbände 
der Zivilgesellschaft gewährleisten ist, 

1. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Artikel 51 des Entwurfs 
eines Verfassungsvertrags zu streichen, und fordert insbesondere die Vertreter des 
Königreichs Belgien, der Französischen Republik und des Großherzogtums Luxemburg 
auf, im Rahmen der Arbeiten der Regierungskonferenz im Einklang mit den 
Änderungsanträgen zur Streichung von Artikel 51, die sie während der Arbeiten des 
Konvents eingereicht haben, ein Veto einzulegen.


